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Wann: Sonntag, 16. Mai 
um 11 Uhr 
wo: im Garten Schönblick 

an der Ehmetsklinge
(gegenüber See-Hotel)

Samstag, 15. Mai 2021:
•  ab 9 Uhr in Leonbronn und Ochsenburg (Straßensammlung)
• ab 9 Uhr in Michelbach (Straßensammlung)
Mittwoch, 12. bis einschließlich Samstag, 15. Mai 2021:
•  Zaberfeld (Garagensammlung: Garage am Gemeindezen-

trum ist von 8 Uhr bis 19 Uhr für die Abgabe Ihrer Säcke 
geöffnet.)

Nähere Informationen finden Sie unter den kirchlichen 
Nachrichten ab Seite 6.

Willst Du mit mir gehen!
Vier Wanderreisen führen vier glückliche Wanderfans in das 
Land der 1.000 Hügel.
Noch bis zum kommenden Sonntag, den 16. Mai können 
sich Wanderbegeisterte aus ganz Deutschland bei der 
 Aktion „Willst Du mit mir gehen!“ vom Kraichgau-Stromberg 
Tourismus e. V. bewerben!

Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Aber zuerst einmal 
müssen Sie aber überzeugen: Von sich als echtem Wan-
derfan mit Erfahrung und Wanderskills. Von sich als 
Social- Media-affine Person, die leidenschaftlich gerne ein 
schönes Foto unterwegs schießt. Und von der Fähigkeit, 
andere mit der eigenen Outdoor-Begeisterung anstecken 
zu können.
Für alle, die letztes Jahr im Lockdown das Draußen-in-der 
Natur-sein für sich entdeckt haben. Aber auch für alle, die 
schon seit Jahren das Wandern lieben: Die Teilnahme bei 
„Willst Du mit mir gehen!“ ist noch bis 16. Mai über das 
online Kandidatenformular möglich:
www.kraichgau-stromberg.de/willst-du-mit-mir-gehen
Ja? Nein? Vielleicht? Die Antwort auf die Frage „Willst Du 
mit mir gehen“ wird im Kraichgau-Stromberg bereits klar 
beantwortet: „Nur im Land der 1.000 Hügel!“.
Alle Infos zu „Willst Du mit mir gehen!“ unter: https://
www.kraichgau-stromberg.de/willst-du-mit-mir-gehen

 © Kraichgau-Stromberg Tourismus e. V. – Christian Ernst

Amtsblatt 
der Gemeinde ZABERFELD

2218 ha Naturpark Stromberg-Heuchelberg pur!
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Wasserverband Zaber
Einladung zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung
Am Mittwoch, 19. Mai 2021 findet um 09.30 Uhr in der Zaberfelder 
Mehrzweckhalle (In der Fuchsgrube 4) eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Wasserverbands Zaber statt.
Interessierte Besucherinnen und Besucher sind willkommen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der räumlichen Situation unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften nur eine sehr begrenzte Anzahl an 
Zuhörern Zutritt zur öffentlichen Sitzung hat. Besucherinnen und Be
sucher werden dringend gebeten, die Abstandsregeln zu beachten 
und während des gesamten Aufenthalts in der Mehrzweckhalle 
einen medizinischen Mund/Nasenschutz zu tragen.
Wir empfehlen außerdem, bis spätestens 24 Stunden im Vorfeld der Sit-
zung einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen.
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:
1. Wahlen
2. Gewässerökologisches Gutachten Zaber – Vorstellung Ergebnisse
3.  Sicherheitstechnische Überprüfungen der Hochwasserrückhalte-

becken; Sachstandbericht
4.  Rechtsgutachten bezüglich des Hochwasserrückhaltebeckens Ehmets-

klinge – Vorstellung
5. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 – Verabschiedung
6. Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
Diana Kunz
Verbandsvorsitzende

Zweckverband „Obere Zabergäugruppe“
Einladung zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung
Am Donnerstag, 20. Mai 2021 findet um 18:00 Uhr in der Zaberfelder 
Mehrzweckhalle (In der Fuchsgrube 4) eine Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbands „Obere Zabergäugruppe“ statt.
Interessierte Besucherinnen und Besucher sind willkommen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der räumlichen Situation unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften nur eine sehr begrenzte Anzahl an Zu-
hörern Zutritt zur öffentlichen Sitzung hat. Besucherinnen und Besu
cher werden dringend gebeten, die Abstandsregeln zu beachten 
und während des gesamten Aufenthalts in der Mehrzweckhalle 
einen medizinischen Mund/Nasenschutz zu tragen.
Wir empfehlen außerdem, bis spätestens 24 Stunden im Vorfeld der 
 Sitzung einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen.
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:
1.) Einbringung und Verabschiedung Haushaltsplan 2021
2.)  Umsetzung der Wasserversorgungskonzeption  

– Aktueller Sachstandsbericht  
– Kostenkontrolle  
– Verfahrensweise zur Umsetzung eines 6. Funktionsabschnitts

3.) Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen
Diana Kunz
Verbandsvorsitzende

Bleiben Sie gesund!

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN UND NACHRICHTEN

Wichtige Fernsprechanschlüsse, Sprechzeiten usw.
Gemeindeverwaltung Zaberfeld Tel. 96260/Fax 962626
 www.Zaberfeld.de
Bauhof Zaberfeld Tel. 6361
Bauhofleiter Reinhold Sigloch  Handy 0171/4819723
Wassermeister Volkmar Richter Handy 0171/6420599
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Rathaus Zaberfeld
Montag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr
Bücherei im Löweneck, Tel. 2169 Dienstag 15.30 bis 18.30 Uhr
 Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr
 Freitag 15.30 bis 18.30 Uhr
Grundschule Zaberfeld Tel. 07046/6563, Fax 07046/912564
Recyclinghof Zaberfeld, EugenZipperleStraße 8
Öffnungszeiten:   Freitag 13.30 bis 16.30 Uhr 

 Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr
Häckselplatz Zaberfeld
Öffnungszeiten:
September bis Mai  Samstag 11.00 bis 15.00 Uhr
Juni bis August  Samstag 13.00 bis 15.00 Uhr
Bereitschaftsdienste bei Stromausfall
Bezirksservice Brackenheim, Neipperger Straße 31  Tel. 07135/9832-0
ErdgasStörungsmeldestelle (24Std. Hotline)  Tel. 01802056229 
Unity Media (Kabel BW) – 24 Std.-Service-Hotline Tel. 0221/46619100
Polizei  Notruf 110
Polizeiposten Güglingen Tel. 07135/6507
Polizeirevier Lauffen a. N. Tel. 07133/2090
Feuerwehr  Notruf 112
Kommandant Markus Konz Tel. 8806199
Abt. 1 (Zaberfeld u. Michelbach)
Abt.-Kmdt. Simon Achauer Tel. 0157/83880821
Abt. 2 (Ochsenburg u. Leonbronn) Abt.-Kmdt. Holger Häußer Tel. 882327
Leiter der Jugendfeuerwehr Uwe Bohse Tel. 7423

Notarzt und Rettungsdienst  Notruf 112
Bereitschaftsdienst der Hausärzte im Zabergäu
Mo.–Fr.: 7.00 bis 19.00 Uhr Notdienstnummer 07135/1712000 
Ärztlicher Notfalldienst (bei dringenden, aber nicht akut lebensbedroh-
lichen Fällen zuständig)
Bundeseinheitliche Rufnummer  Tel. 116117
Notfallpraxis Brackenheim
Bereitschaftszeiten: Montag bis Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags 8.00 bis 22.00 Uhr
Notfallpraxis Brackenheim, Maulbronner Straße 15, 74336 Brackenheim 
Mo.–So. (auch feiertags) ab 22.00 Uhr Notaufnahme SLK-Klinik Heilbronn
Zahnärztlicher Notdienst 
Der Notdienst ist zu erfragen unter  Tel. 0711/7877712 
Augenärztlicher Notfalldienst 
Der Notdienst ist zu erfragen unter  Tel. 116117
Ärztl. Notdienst für Patienten mit Hals, Nasen, Ohrenerkrankungen 
Mo.–Fr.: Notdienst ist zu erfragen unter  Tel. 116117 
An Sa., So. und Feiertagen in der HNO-Notfallpraxis an der HNO-Klinik im 
Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn 
Kinderärztlicher Notfalldienst 
Mo.–Fr. 19 bis 22 Uhr, an Sa., So. und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr, in der 
Kinderklinik am Gesundbrunnen HN
nach 22 Uhr ist der Notdienst zu erfragen unter  Tel. 116117 
Apothekennotdienst 
Diesen finden Sie im Innenteil des Amtsblattes.
Tierärztlicher Notdienst 
Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Mai 2021:
TÄ Brandenburg, Heilbronn Tel. 07131/200276
Tierarztpraxis Cappel, Öhringen Tel. 07941/92720
TA Modrovich, Gundelsheim Tel. 06269/429990

Herausgeber: Gemeinde Zaberfeld, Schloßberg 5, 74374 Zaberfeld, Tel. 07046/9626-0. Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen der Gemeinde:  
Bürgermeisterin Diana Kunz. Verantwortlich für den übrigen Inhalt und Anzeigen: Timo Bechtold, Kirchenstr. 10, 74906 Bad Rappenau. Druck und Verlag: Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. 
KG, Kirchenstr. 10, 74906 Bad Rappenau, Tel. 07264/70246-0, Fax 07264/70246-99, Internet: www.nussbaum-medien.de. Anzeigenberatung: Nussbaum Medien, Raiffeisenstr. 49, 74336 Brackenheim, Tel. 
07264/70246-70, bad-rappenau@nussbaum-medien.de, Internet: www.nussbaum-medien.de. Zuständig für die Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt, Telefon 07033/6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Abonnement: www.nussbaum-lesen.de, Zusteller: www.gsvertrieb.de
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Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag,  
18. Mai 2021, 19.00 Uhr wieder in der Mehrzweckhalle in 
Zaberfeld (In der Fuchsgrube 4) statt.
Interessierte Besucherinnen und Besucher sind willkommen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der räumlichen Situation 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften nur eine sehr begrenz-
te Anzahl an Zuhörern Zutritt zur öffentlichen Sitzung hat. 
Besucherinnen und Besucher werden dringend gebeten, 
die Abstandsregeln zu beachten und während des gesam
ten Aufenthalts in der Mehrzweckhalle einen medizini
schen Mund/Nasenschutz zu tragen.
Vor der Gemeinderatssitzung ab 18.45 Uhr bieten wir allen 
Besucherinnen und Besuchern im Eingangsbereich der Halle die 
Möglichkeit eines Schnelltests an.
Ein Zutrittsverbot zur Mehrzweckhalle gilt für
• alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen wissentlich 

Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten, Verdachtsfall oder 
einer Kontaktperson hatten oder selbst Krankheitssymptome 
aufweisen

• alle Personen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben

Während der Bürgerfragestunde besteht die Möglichkeit Fragen 
an das Gremium zu richten. Aufgrund der derzeitigen Situation 
weisen wir jedoch darauf hin, dass Anfragen an den Gemein
derat oder die Verwaltung gerne jederzeit auch schriftlich 
(postalisch oder per EMail an gemeinde@zaberfeld.de) 
gestellt werden können, so dass ein persönliches Erschei
nen bei der Sitzung hierfür nicht notwendig ist. Wir wer-
den die Anfragen zeitnah an die Mitglieder des Gemeinderates 
weiterleiten und schriftlich beantworten. Bitte machen Sie von 
diesem Angebot Gebrauch und helfen Sie mit Kontakte zu 
reduzieren.
Den Ratssplitter mit allen öffentlichen Beschlüssen des Gemein-
derates werden wir zeitnah nach der Sitzung auf unserer Home-
page und in der nächstmöglichen Ausgabe des Mitteilungsblat-
tes wie gewohnt veröffentlichen.
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:
1.) Bürgerfragestunde
2.)  Innerörtliche Entwicklung Maisenhäldestraße, Zaberfeld – 

Änderung des Bebauungsplans Fuchsgrube II
3.)  Innerörtliche Entwicklung Kleingartacher Straße, Michelbach 

– Änderung der Ortsabrundungssatzung Kleingartacher 
 Straße

4.)  Hochwasserrückhaltebecken „Ehmetsklinge“ – Parkraum-
bewirtschaftung und Polizeiverordnung

5.) Baugesuche
 –  Erweiterung Terrasse und Errichtung Sichtschutzzaun in 

Leonbronn, Mörikestraße 4, Flurstück 1159/3
 –  Nutzungsänderung Wohnraum in eine Heilpraktiker-Praxis 

in Leonbronn, Kürnbacher Straße 15, Flurstück 624
 –  Errichtung einer Dachgaube und Ausbau des Dachgeschos-

ses in Ochsenburg, Karl-Heinrich-Straße 18, Flurstück 2550
 –  Errichtung eines Pools mit Lamellendach in Ochsenburg, 

Bergstr. 32, Flurstück 2823 und 2824
6.) Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen
Anschließend werden nichtöffentliche Tagesordnungspunkte 
behandelt.
Diana Kunz
Bürgermeisterin

I. Haushaltsatzung 2021 des Gemeindeverwaltungs
verbandes Oberes Zabergäu – Sitz Güglingen
Auf Basis der Verbandssatzung vom 05.09.2001 in Verbindung mit § 79 
der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 
und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat 
die Verbandsversammlung am 25.03.2021 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 erlassen.
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 2.877.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -2.877.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0
1.5  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   

(Saldo aus 1.3 und 1.4) von 0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.8  Veranschlagtes Sonderergebnis   

(Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0
1.9  Veranschlagtes Gesamtergebnis   

(Summe aus 1.5 und 1.8) von 0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender   

Verwaltungstätigkeit von 2.363.000
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender   

Verwaltungstätigkeit von -2.363.000
2.3   Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender   

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0
2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-  

tätigkeit von 539.000
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-  

tätigkeit von -1.016.500
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  

bedarf aus Investitionstätigkeit   
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -477.500

2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -477.500

2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-  
tätigkeit von 600.000

2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-  
tätigkeit von -122.500

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  
bedarf aus Finanzierungstätigkeit   
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 477.500

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs  
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts   
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird fest-
gesetzt auf 600.000 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.
§ 5 Kapitalkostenumlage
Die Kapitalkostenumlagen für das Jahr 2021 werden wie folgt festgelegt:
a) nach § 14 II Ziffer 1 (Allg. Verwaltung) 0 EUR
b) nach § 14 II Ziffer 2 (Schule) 83.000 EUR
c)  nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit) 0 EUR
d) nach § 14 II Ziffer 3 (Abwasser) 100.000 EUR 
e) nach § 14 II Ziffer 4 (Naherholung) 5.000 EUR
f) nach § 14 II Ziffer 1b (GV-Straßen) 0 EUR
g) nach § 14 II Ziffer 5 (Darlehenstilgung) 122.500 EUR
§ 6 Betriebskostenumlage
Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2021 werden wie folgt fest-
gelegt:
a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung) 32.000 EUR
b) § 13 II Ziffer 3 (Schule) 227.000 EUR
c)  nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015   

(Schulsozialarbeit) 96.500 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz) 290.000 EUR
e) § 13 II Ziffer 2.1 (Abwasser) 1.160.500 EUR
f) § 13 II Ziffer 4 (Naherholung) 10.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 2.2 (Zinsen) 18.000 EUR
Güglingen, den 04.05.2021
Gez. Ulrich Heckmann
Verbandsvorsitzender
II. Hinweise zu I.:
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 03.05.2021, Nr. 11/902.41/Sch die 
Gesetzmäßigkeit der Satzung bestätigt. Diese Bekanntmachung erfolgt 
mit dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für 
das Jahr 2021 zwischen dem 14.05.2021 und dem 28.05.2021 im Rat-
haus in Güglingen, Zimmer 106, während der üblichen Dienststunden 
zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. Aufgrund der aktuellen Rathaus-
schließung für die Öffentlichkeit, wird um vorherige Terminvereinbarung 
gebeten.
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Hinweis zu vorstehender Satzung:
Eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung 
kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter 
 Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden.
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an zustande 
gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- und Form vorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von je-
dermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister nach § 43 
GemO der Gesetzmäßigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstan-
det hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Ortsübliche Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB und örtliche Bauvorschriften „Langwiesen IV“

Öffentliche Auslegung
Der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu hat den Entwurf des 
Bebauungsplans „Langwiesen IV“ geändert. Die Änderungen umfassen 
folgende Punkte des Bebauungsplanentwurfs und des Vorhaben- und 
Erschließungsplans (VEP): Möglichkeit zur Umsetzung in Realisierungs-
abschnitten (Bebauungsplan 1.1 bzw. Kapitel 3 VEP, Lage von Feld-
wegen/Radwegen, Ausformung Verkehrsflächen im Bereich der verlän-
gerten Boschstraße, Festsetzung der Renaturierungsflächen nördlich des 
Betriebsgeländes als öffentliche Grünfläche; und folgende Punkte der 
Begründung, des Umweltberichts und der Anlagen: Bepflanzungs- und 
Begrünungskonzept, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Re-

naturierung Zaber und Fürtlesbach) und Berücksichtigung der optionalen 
abschnittsweisen Realisierung in der Begründung und der schalltechni-
schen Untersuchung.
Daher wird der Entwurf des Bebauungsplans und die zusammen mit 
ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften, einschließlich der Entwurfs-
begründung und der wesentlichen, vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut, aber verkürzt, öffent-
lich ausgelegt.
Maßgeblich ist der Entwurf des Büros Käser Ingenieure, Untergruppen-
bach, vom 03.07.2018/04.04.2019/11.05.2021, der nachstehend un-
maßstäblich abgebildet ist.

Die erneute öffentliche Auslegung findet
vom 25.05.2021 bis einschließlich 22.06.2021

am Sitz der Verbandsverwaltung des Zweckverbands Wirtschaftsförde-
rung Zabergäu, Rathaus Brackenheim, Marktplatz 1, 74336 Brackenheim 
und in der Belegenheitsgemeinde Cleebronn, Rathaus, Keltergasse 2, 
74389 Cleebronn während der Dienststunden statt.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
Fachgutachten
Urheber: Umweltbericht mit Anlagen (Baugrundgutachten, Bericht Er-
folgskontrolle, Bericht zum Humus-Management, Gutachten nach TA 
Luft, Stellungnahme Staub, Umweltverträglichkeitsuntersuchung Bau-
werk, Anlagen 1, 2, 3 und 4 zu Umweltverträglichkeitsuntersuchung, 
Beiträge zum Artenschutz: 1. Faunistische Untersuchung mit speziellem 
Artenschutz, 2. Artenschutzfachbeitrag, 3. Artenschutzfachliche Beurtei-
lung), Bepflanzungs- und Begrünungskonzept, Gewässerentwicklungs-

konzept, Schalltechnische Untersuchung, Schalltechnische Untersuchung 
für den 1. Bauabschnitt, Untersuchung lokalklimatische Verhältnisse, 
Verkehrsuntersuchung
Thematischer Bezug: Untersuchung Schutzgüter, Biotopverbund, Kultur-
güter, Schutzgebiete, Status-Quo-Prognose, Umweltauswirkungen, 
Erheblichkeit, Artenschutz, Avifaunistische Untersuchung, CEF-Maß-
nahmen, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, Minderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen, CEF-Maßnahmen, Streuobstwiese, Monitoring, Pflanz-
empfehlungen, Strukturmerkmale, Betroffenheit geschützter Arten, 
Artenschutzrechtliche Bewertung, Begrünungskonzept, Gewässerre-
naturierung, Prognose Schallimmissionen, Schallschutzmaßnahmen, 
Schallemissionen im Zuge der abschnittsweisen Umsetzung, Beurteilung 
der Schallpegel, Verkehrliche Schallimmissionen, Beurteilung Kaltluft-
strömungen, Durchlüftung, thermische Verhältnisse, Verkehrsanalyse, 
Verkehrsprognose mit Planfallszenarien, Knotenpunktuntersuchungen
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Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentl. Belange 
(siehe Nachträge 1–3 der Begründung, Gliederung A)
Urheber: Landesbetrieb Forst, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Naturschutzverbände, Regionalver-
band Heilbronn-Franken, Landratsamt Heilbronn und weitere Behörden 
bzw. Träger öffentlicher Belange
Thematischer Bezug: Waldflächen, Kulturdenkmale, Ausgleichsmaßnah-
men, Pflanzempfehlungen, Begrünungskonzept, Bodengüte, Flächen-
verbrauch, Lichtverschmutzung, Regenwassernutzung, Landschaftsbild, 
Brutvogelkartierung, Gewässerrenaturierung, Biotope und Biotopvernet-
zung, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, Naturschutzfonds, Retentionsflächen, 
Radwegenetz, Verkehrsaufkommen, Klimawandel, landwirtschaftliche 
Belange, Abstände zu landwirtschaftlichen Betrieben, Entwicklungsmög-
lichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe, Kaltluftabfluss, Geotechnische 
Hinweise, Lärmimmissionen durch Gewerbe und Verkehr, Maßnahmen 
zum Arten- und Naturschutz, Wirtschaftswege, Überschreitung regionaler 
Schwerpunkt, Alternativenprüfung, regionale Freiraumbelange, Immis-
sionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren, Hochwasser situation, Ent-
wässerung, Betroffenheit geschützter Arten, Monitoring, Anbindung ÖPNV, 
Gestaltung Rückhaltebecken, Oberbodenmanagement, CEF-Maßnahmen, 
Vogelschutzglas, Umweltverträglichkeitsprüfung, Dachbegrünung, Vor-
kommen seltener Arten, Naturweg, Gewässerrandstreifen, Gewässerent-
wicklungsplan Zaber, floristische Erhebungen, Fledermäuse, Makrozoo-
benthos, Baumpflanzungen, ökologische Bau begleitung, Bodenschutz
Stellungnahmen und Eingaben aus der Öffentlichkeit (siehe Nachträge 
1–3 der Begründung, Gliederung B)
Urheber: Bürgerinnen und Bürger
Thematischer Bezug: Bodengüte/Flächenverbrauch, landwirtschaftliche Be-
lange, Hochwassersituation, Retentionsflächen, Lärmimmissionen durch 
Gewerbe und Verkehr, Lichtverschmutzung, Kaltluftabfluss, Radwegenetz, 
Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen, Schadstoff- und Geruchsbelas-
tung, Anbindung ÖPNV, Rückbaupläne, Begrünung, Regionale Grünzüge/ 
-zäsuren, Nachhaltigkeit, Landschaftsbild, Klimawandel, Verkehrsauf-
kommen, Alternativenprüfung, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, Maßnahmen 
zum Arten- und Naturschutz, Abstände zu landwirtschaftlichen Betrieben, 
Gewässerrenaturierung, Betroffenheit geschützter Arten, Umweltgesetz-
gebung, Beeinträchtigung ökologische Landwirtschaft, Gutachten über 
Verträglichkeit, Störfallverordnung, Entwicklungsmöglichkeiten landwirt-
schaftlicher Betriebe, Schadstoffbelastung der Gewässer, Oberbodenma-
nagement, Konflikte mit Wohnnutzung, Vogelschutzrichtlinie, Bepflan-
zungskonzept, Gestaltung Regenrückhaltebecken, Qualität Gutachten, 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Rahmenkonzeption 1992, Faunistisches 
Gutachten, Archäologische Grabungen, Versiegelungsgrad, Erneuerbare 
Energien, Radwegekonzept, aufsummierende Effekte, Lokalklima, Emis-
sionsgutachten, Schutzstatus Weingärtnergenossenschaft, Tourismus, Bio-
diversität, Brutvogelkartierung, Dachbegrünung, Wasseraufnahme
Anmerkungen aus den Vorberatungen in den Gemeinderäten der Ver-
bandsgemeinden (siehe Nachtrag 1 der Begründung, Gliederung C)
Urheber: Gemeinderäte
Thematischer Bezug: Begrünung, Bodenversiegelung, Verkehrskonzept, 
Radwegenetz, Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz, Entwässerung, 
Biotopvernetzung, Landschaftsbild
Während der oben erwähnten Auslegungsfrist können – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen gegenüber dem Zweckver-
band Wirtschaftsförderung Zabergäu, Marktplatz 1, 74336 Brackenheim 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Diese ortsübliche Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen 
können während der Auslegungsfrist nach § 4 a (4) BauGB auch im Inter-
net unter https://kaeser-ingenieure.de/de/stadtplanung/aktuelle-ver-
fahren.html oder unter https://www.wf-zabergaeu.de/langwiesen4 
abgerufen werden.
Brackenheim, 14.05.2021
Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu
Thomas Csaszar, Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
des Zweckverbands Wirtschaftsförderung Zabergäu  
für das Haushaltsjahr 2021
Das Landratsamt Heilbronn hat mit Erlass vom 26. April 2021, Akten-
zeichen 11/902.41/Ja die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß 
§ 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 28 GKZ bestätigt.
Genehmigt wurde der auf 300.000 € festgesetzte Höchstbetrag der 
 Kassenkredite nach § 89 Abs. 2 GemO i. V. m. § 18 GKZ. Weitere geneh-
migungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2021 nicht.

Die Haushaltssatzung wird nachstehend gemäß § 81 Abs. 3 GemO 
 öffentlich bekannt gemacht.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen und die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 liegen gemäß § 81 Abs. 3 GemO i. V. m § 18 GKZ 
an 7 Arbeitstagen und zwar von Montag, 17. Mai 2021 bis Mittwoch,  
26. Mai 2021 je einschließlich bei der Stadtverwaltung Brackenheim, 
Finanzverwaltung, Marktplatz 1, Bürgerbüro, während der üblichen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat folgenden Wort-
laut:
Haushaltssatzung des Zweckverbands Wirtschaftsförderung 
 Zabergäu für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Ver-
bandsversammlung am 16.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.130.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.130.700
1.3  Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis   

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis   

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis   

(Summe aus 1.3 und 1.6) von 0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2.1   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender   

Verwaltungstätigkeit von 977.100
2.2   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender   

Verwaltungstätigkeit von 902.200
2.3   Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des   

Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 74.900
2.4   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-  

tätigkeit von 0
2.5   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-  

tätigkeit von 455.500
2.6   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  

bedarf aus Investitionstätigkeit   
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 455.500

2.7   Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 380.600

2.8   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-  
tätigkeit von 0

2.9   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-  
tätigkeit von 0

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/  
bedarf aus Finanzierungstätigkeit   
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs  
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts   
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von 380.600

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR
§ 5 Zinsumlage
Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Zinsumlage in Höhe von 
vorläufig 0 EUR
§ 6 Verwaltungs und Betriebskostenumlage
Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Verwaltungs- und Be-
triebskostenumlage in Höhe von vorläufig 150.600 EUR
§ 7 Kapitalumlage
Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Kapitalumlage in Höhe 
von vorläufig 0 EUR
Brackenheim, den 12.05.2021
gez. Thomas Csaszar
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender
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Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
dem Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften für die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind oder der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach 
§ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf 
der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Apothekennotdienst
Am Freitag, 14. Mai 2021 Telefon
Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Straße 60 07131/90670
Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1 07250/8811
Am Samstag, 15. Mai 2021
Rathaus-Apo. Massenbachhausen, Heilbronner Str. 41 07138/7666
Am Sonntag, 16. Mai 2021
Schäfer-Apotheke Eppingen, Brettener Straße 34 07262/4393
Am Montag, 17. Mai 2021
Kraichtal-Apotheke Menzingen, Bahnhofstraße 26 07250/7024
Leintal-Apotheke, Eppinger Straße 20, Leingarten 07131/902090
Am Dienstag, 18. Mai 2021
Hubertus-Apotheke Kürnbach, Kronenstraße 7 07258/92376
Am Mittwoch, 19. Mai 2021
Stromberg-Apotheke Zaberfeld, Weilerer Straße 6 07046/930123
Am Donnerstag, 20. Mai 2021
Rosen-Apotheke Eppingen, Brettener Straße 36 07262/1858

Alters- und Ehejubilare
Es feiert Geburtstag
Am Montag, 17. Mai 2021:
Herr Otto Deubler den 80. Geburtstag
Den Altersjubilaren gratulieren wir ganz herzlich und wünschen weiterhin 
Gesundheit und Wohlergehen. Glückwunsch auch an all diejenigen, die 
nicht im Amtsblatt genannt werden dürfen oder keine Veröffentlichung 
wünschen.

PVAnlage online anmelden im Kundenportal  
der Netze BW
Der Ausbau erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg ist auch im 
Stromnetz der Netze BW deutlich sichtbar: Allein im Jahr 2020 hat das 
Unternehmen fast 20.000 Einspeiseanfragen für erneuerbare Energien 
abgewickelt. Als größter Verteilnetzbetreiber Baden-Württembergs 
bringt die Netze BW so gemeinsam mit Netzkunden, Installateuren und 
Kommunen die Energiewende voran. Im Kundenportal werden die Be-
sitzer der PV-Anlagen Schritt für Schritt durch die Anmeldung geführt. 
Zusätzliche Hilfestellung bietet ein Film. Er zeigt, wie sie digital und un-
kompliziert eine Photovoltaik-Anlage an das Niederspannungsnetz an-
schließen können. Mehr Informationen zum Kundenportal:
https://www.netze-bw.de/einspeiser/anschluss-pv
Link zum Film: https://youtu.be/XFtwGpRut1I

Das Landratsamt Heilbronn informiert
OnlineVortrag: Sonnenstrom vom eigenen Dach – günstig und 
klimafreundlich produziert
Sinkende Einspeisevergütungen und hohe Investitionskosten – Begriffe 
wie diese geistern noch immer in vielen Köpfen zum Thema Solarstrom 
umher. Doch moderne Photovoltaik-Anlagen haben zahlreiche Vorteile 
für das Klima und den eigenen Geldbeutel. Details erklärt Energieberater 
und Photovoltaik-Experte Vincent Clarke im kostenlosen Online-Vortrag 
des Photovoltaik-Netzwerks Heilbronn-Franken und des Landratsamts 
Heilbronn.
Die Teilnehmenden erwartet ein Rundumblick zum Thema Photovoltaik 
auf dem eigenen Dach mit zahlreichen Praxistipps und Anwendungs-
beispielen. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
aus der Region Heilbronn-Franken und darüber hinaus. Es besteht die 
Möglichkeit während der Online-Veranstaltung Fragen zu stellen.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Mai 2021, von 18 bis ca. 
19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich:

https://eveeno.com/pv_netzwerk_HN-FR_PV
Weitere Informationen und Veranstaltungen der Reihe „Photovoltaik 
lohnt sich – jetzt aktiv werden!“ sind unter www.photovoltaik-bw.de/
heilbronn-franken abrufbar.
Fragen beantwortet das Landratsamt Heilbronn, Energie und Klima, 
Telefon 07131/994-1184 oder per E-Mail: energieundklima@landrats-
amt-heilbronn.de.
Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter rund um 
die Themen Klimaschutz und Nachhaltige Mobilität:
www.landkreis-heilbronn.de/newsletter-klimaschutz

Die Agentur für Arbeit informiert
Digital gut aufgestellt
Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit am 20. Mai
Wer nach einer Pause – etwa nach der Elternzeit – wieder in den Beruf 
zurückkehrt, stellt möglicherweise fest, dass die Arbeitswelt nicht mehr 
die gleiche ist: Besonders im akademischen Bereich hat die Digitalisie-
rung nicht nur Berufe, sondern auch Lern- und Arbeitsweisen verän-
dert – und die Corona-Krise verstärkt den Trend noch. Wie unter diesen 
 Vorzeichen eine Rückkehr ins Berufsleben gelingen kann, erfahren Wie-
dereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger beim Telefonaktionstag am 
Donnerstag, dem 20. Mai von 10 bis 15 Uhr.
Das Angebot der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in 
den Agenturen für Arbeit richtet sich an diesem Tag vor allem an Rück-
kehrerinnen und Rückkehrer mit Interesse an digitaler Weiterbildung: 
Sie erfahren, welches Spektrum und welcher Umfang an Online-Quali-
fizierung möglich sind und wie die Agentur für Arbeit sie unterstützen 
kann. Dabei geht es zum einen um Berufsbilder etwa im Dienstleistungs-
management, in der Betreuung von Betriebssystemen oder im Konflikt-
management, zum anderen ums digitale Lernen selbst.
Interessierte Frauen und Männer erreichen am 20. Mai von 10 bis  
15 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/4555500 die 
 Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach Nennung des Kenn-
worts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden sie direkt an die 
für sie zuständige Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
(BCA) verbunden. Der Anruf ist unverbindlich.

Mitteilungen der Schulen

Außenstellenleitung: Doris Petzold, Tel. 07135/9318671, Fax: 10857
E-Mail: zaberfeld@vhs-unterland.de, Internet: www.vhs-unterland.de

in Zaberfeld

Italienischkurs online
Über das Portal senfcall.de bieten wir spontan einen Italienischkurs 
 online an. Zielgruppe sind AnfängerInnen mit Vorkenntnissen.
Der Kurs findet amDienstagabend 19.00–20.30 Uhr unter Leitung der 
Dozentin Carmen Guagno statt.
Auch für AnfängerInnen ohne Vorkenntnisse kann ein Kurs eingerichtet 
werden.
Der Kurs beginnt, sobald 4–6 Interessent*innen angemeldet sind.
Bitte melden Sie sich bei Interesse für weitere Info.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinden 
Zaberfeld – Michelbach

Tel. 07046/2132, Fax 07046/930269
E-Mail: Pfarramt.zaberfeld-michelbach@elkw.de
www.kirche-zaberfeld.de oder www.kirche-michelbach.de

Pfarrer Hartmut Kraft, Lerchenstraße 2/2, 74374 Zaberfeld

Ö�nungszeiten Pfarramt: Montags und donnerstags 9 bis 12 Uhr
Wochenspruch:
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu 
mir ziehen. Johannes 12,32
Wir bitten Sie, tagesaktuell auf unserer Homepage unter www. Kir-
che-zaberfeld.de nachzusehen, ob die Gottesdienste stattfinden können. 
Bitte beachten Sie ebenso die Aushänge am Gemeindezentrum und an 
der Michelbacher Kirche.
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Donnerstag, 13. Mai 2021 – Himmelfahrt
10.30 Uhr  „Die Kirche kommt ins Dorf“ – Freiluftgottesdienst und 

 Kindergottesdienst auf dem Michelbacher Sportplatz mit 
Pfr. Kraft und dem Michelbacher Posaunenchor. Bitte brin-
gen Sie sich selbst eine Sitzgelegenheit (Klappstuhls oder 
Decke) mit.

Sonntag, 16. Mai – Exaudi
11.00 Uhr Kirche im Grünen im Garten 
Schönblick an der Ehmetsklinge mit 
Pfr. Kraft und mit Taufe von Valentin 
Vincent Fiedler aus Michelbach – Sitz-
gelegenheiten sind im Garten Schön-
blick vorhanden! Die Gottesdienste 
werden per Video aufgezeichnet und 

können unter www.kirche-zaberfeld.de immer ab dem jeweiligen (Sonn-
tag)abend angeklickt und über youtube ange sehen werden.
Vorschau
Sonntag, 23. Mai – Pfingsten
10.30 Uhr  Freiluft-Gottesdienst Amtshälde-Hubel in Michelbach
Bethelsammlung

Die diesjährige Bethelsammlung findet 
am 15. Mai als Straßensammlung in Mi-
chelbach statt und in Zaberfeld als Ga-
ragensammlung vom 12. bis 15. Mai. In 
Michelbach werden die Säcke ab 9 Uhr 
abgeholt. Bitte stellen Sie diese gut 
sichtbar an den Straßenrand.

In Zaberfeld ist die Garage am Gemeindezentrum von 8 bis 19 Uhr für 
die Abgabe Ihrer Säcke geöffnet.
Säcke für die Altkleidersammlung liegen vor dem Gemeindezentrum, am 
Löweneck und vor der Kirche in Michelbach zum Mitnehmen aus.
Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).
Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und 
Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
 v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel – Stiftung Bethel

Mesnervertretung (m/w/d) für Kirche Michelbach gesucht!
Für unsere schöne St. Georgskirche 
in Michelbach wird ab sofort eine 
Mesnervertretung gesucht. Für 
Zeiten, in denen unsere Mesnerin 
Urlaub hat, krank ist oder ihren 
freien Sonntag hat, wird dringend 
eine Vertretung gesucht! Freund-
liche, fachkundige Einarbeitung ist 
selbstverständlich. Die Abrech-
nung erfolgt auf Stundennachweis 

und wird über die Ehrenamtspauschale vergütet.
Nähere Infos bei Irene Wütherich, Tel. 7228 oder im Pfarramt, Tel. 2131.
Wir freuen uns über Ihren Anruf.

Evangelische Kirchengemeinden 
Leonbronn und Ochsenburg
Pfarrer Wolfram Niethammer
Kontakt: Ev. Pfarramt Leonbronn – Ochsenburg,
Friedhofstr. 35, Leonbronn, Tel. 07046/2156, Fax 07046/931793, 
E-Mail: Pfarramt.Leonbronn-Ochsenburg@elkw.de
Internet: www.kirche-leonbronn.de, www.kirche-ochsenburg.de
oder im Pfarramt II in Brackenheim, Tel. 07135/4606
Kleidersammlung für Bethel
Am Samstag, 15. Mai 2021 ab 9.00 Uhr, findet in Ochsenburg und Leon-
bronn die Altkleidersammlung für Bethel statt.
Gesammelt werden nur gute und solche Kleidungsstücke, die Sie selber 
noch tragen würden. Die Kleidung wird durch Mitarbeiter der Bodel-
schwinghsche Anstalten zugunsten ihrer Einrichtung verkauft. Stark ver-
schmutzte Kleidung verursachen nur weitere Kosten. Gesammelt werden 
auch Schuhe, Tisch- und Bettwäsche, so auch Bettdecken, Handtaschen 
und Plüschtiere. Die Sammlung findet natürlich unter den gegebenen 
Hygienemaß nahmen statt.
Hausandacht am 6. Sonntag nach Ostern Exaudi 16.05.2021
Thema: Die wartende Gemeinde
(Glockenläuten) Beginn zur Gottesdienstzeit 9.30 Uhr/10.30 Uhr
(Eingang) Getrennt aber im Glauben verbunden feiern wir diese Andacht 
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.
(Wochenspruch) Wir feiern heute unsere Andacht am Sonntag Exaudi! 
Exaudi kommt aus dem Lateinischen: Höre! Höre, Herr, wenn ich rufe! 
Wir sind zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, Jesus ist aufgefahren in 
den Himmel, aber der Geist ist noch nicht da, wartend und zugleich ein 
bisschen verlassen stehen wir da. Da tröstet der Wochenspruch aus dem 
Johannesevangelium (12,32): Christus spricht: Wenn ich erhöht werde 
von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Momente der Gottesferne gibt 
es – gefühlt. Aber wirklich verlassen wird Gott uns nie.
Psalm 27 (im EG unter der Nr. 714 oder in der Bibel)
(Gebet) Du schenkst uns diese Stunde, gütiger Gott, damit wir unsere 
Last ablegen können und Frieden finden bei dir. So komme nun in Herz 
und Sinn, lass uns neu aufleben aus deinem Geist. Darum bitten wir dich, 
Herr, der du in der Einheit mit dem Vater lebst und regierst von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.
Amen.
(Wochenlied im EG unter der Nr. 136 weitere Strophen, zu singen oder 
zu beten)
EG 136 O komm, du Geist der Wahrheit
1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein,
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an,
dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann
Predigttext aus der Bibel (vor)lesen
Text: Johannes 7, 37–39
Vaterunser

Telefonseelsorge Heilbronn 
0800/1110111 

Jeden Tag und im Notfall auch nachts 
für Sie zu sprechen.
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Katholische Kirchengemeinde 

Pfarrer Oliver Westerhold, Tel. 07135/5304, oliver.westerhold@drs.de;
Wir sind für Sie da:

Diakon Willi Forstner, Tel. 07135/932668, wilhelm.forstner@drs.de;
Pastoralreferentin Claudia Weiler, Tel. 07135/980730, claudia.weiler@drs.de;

Unsere Homepage: kath-kirche-zabergaeu.de

Kath. Pfarramt St. Michael, Brackenheim, Tel. 07135/5304, 
stmichael.brackenheim@drs.de, Ö�nungszeiten: Mo., Di., Fr. 9–12 Uhr,
Di., 15–17.30 Uhr;

Freitag, 14. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Michaelsberg
Samstag, 15. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Stockheim
Sonntag, 16. Mai
 9.00 Uhr  Eucharistie, Michaelsberg
10.30 Uhr  Eucharistie, Güglingen*
17.00 Uhr  Maiandacht, Güglingen
Dienstag, 18. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Stockheim
Mittwoch, 19. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Güglingen*
Freitag, 21. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Michaelsberg
Samstag, 22. Mai
18.30 Uhr  Eucharistie, Stockheim
Pfingstsonntag, 23. Mai
 9.00 Uhr  Eucharistie, Michaelsberg
10.30 Uhr  Eucharistie, Johanniskirche, Brackenheim
18.00 Uhr  Maiandacht, Stockheim
Pfingstmontag, 24. Mai
 9.00 Uhr  Eucharistie, Stockheim
10.30 Uhr  Eucharistie, Güglingen*
Eine telefonische Anmeldung ist weiterhin Voraussetzung zur Teilnahme 
am Gottesdienst.
*= Live-Übertragung auf unserem Youtube-Kanal.
Maiandacht
Herzliche Einladung zur Maiandacht am Sonntag, 16. Mai 2021 um 
17:00 Uhr in der kath. Kirche Hl. Dreifaltigkeit in Güglingen*. 
Die Andacht wird gestaltet von Diakon Willi Forstner, Erika Ballmann 
(Lektorin), Ursula Stellzig-Ullrich (Querflöte) und Verena Dieterle 
 (Gitarre).
Erstkommunion 2021
Pandemiebedingt haben sich Änderungen zur Terminplanung der Erst-
kommunion 2021 ergeben. So sind alle Anmeldenachmittage entfallen 
und der Elternabend findet nun am Montag, 07.06.2021 um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus in Brackenheim statt. Die Kinder feiern ihre Erstkom-
munion in verschiedenen Gottesdiensten am Samstag, 17.07.2021 und 
am Samstag, 24.07.2021. 
Sollten Sie an der Teilnahme Ihres Kindes an der Erstkommunion inter-
essiert sein, aber bisher keine Einladung er halten haben, bitten wir Sie 
um Kontaktaufnahme mit Frau Pastoral referentin Claudia Weiler unter 
07135/980731 oder per E-Mail: claudia.weiler@drs.de
Öffnungszeiten des Pfarramtes
Das Pfarramt hat in der Woche vom 17.–21. Mai geänderte Öffnungs-
zeiten. Montag, 17.05.2021 und Donnerstag, 20.05.2021 jeweils von 
9–12 Uhr.

Jehovas Zeugen, Versammlung Brackenheim
Hirnerweg 12, www.jw.org

Um unsere Mitmenschen und uns zu schützen finden während der 
 Covid-19-Pandemie keine Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas in unse-
ren Königreichssälen statt. Um Jehova Gott nahe bleiben zu können ist es 
sehr wichtig seine Nähe durch das Gebet und das Bibellesen zu suchen.
Es ist der Segen Jehovas der reich macht, und diesem Segen fügt er 
 keinen Schmerz hinzu. (Sprüche 10:22)
Unser wöchentliches Bibellesen: 4. Mose 32–33.
Aktuell auf www.JW.org. > Was sagt die Bibel über Glauben? – Gemäß 
der Bibel ist es ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen. Aber was ist 
Glaube? Und wie kann man ihn entwickeln?
Zum kostenlosen Bibelkurs anmelden: Tel. 07135/15531.
Internet: www.JW.org > Kontakt.

Ev. Freikirche Gemeinde Gottes
Gemeindes Gottes KdöR
Schafgasse 13, 74363 Güglingen-Frauenzimmern
Webseite: www.gegogue.de
Telefon 07046/8849601 oder 07135/13521
Sonntag, 16. Mai
10.00 Uhr  Gottesdienst
Der Gottesdienst findet unter Einhaltung der derzeit gültigen gesetz-
lichen Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg statt.

Diakonische Bezirksstelle Brackenheim
Spendenannahme ab 17.05.2021
Ab Montag, 17. Mai 2021 können Sie montags nach vorheriger Termin-
vereinbarung wieder Spenden in unserem Diakonieladen abgeben.
Solidare Brackenheim, Tel. 07135/936530, montags von 9.00–11.30 Uhr
Wir freuen uns über Hausrat, Geschirr, Töpfe, Gläser, Heimtextilien, Früh-
jahr-/Sommerware für Damen, Herren, Kinder, alles sollte gut erhalten 
sein. Herbst-/Winterware nehmen wir erst nach den Sommerferien 
gerne wieder an.
Unser Laden ist gemäß Corona-Verordnung geöffnet. Rufen Sie an, 
wenn Ihnen ein Artikel aus unseren Schaufenstern gefällt oder Sie etwas 
 Bestimmtes benötigen. Füllen Sie einen Abholbogen neben dem Laden-
eingang aus und werfen ihn in den Briefkasten oder schreiben Sie eine 
E-Mail an: info@diakonie-brackenheim.de. Wir melden uns bei Ihnen 
und vereinbaren einen Abholtermin.

VEREINSNACHRICHTEN

TTC Zaberfeld
OnlineHauptversammlung am 21.05.2021
Aufgrund der Corona-Pandemie wird der TTC Zaberfeld e. V. auch in 
 diesem Jahr seine Jahreshauptversammlung digital durchführen.
Hierzu lädt die Vorstandschaft herzlich ein.
Termin: Freitag, 21. Mai 2021, Beginn 20:00 Uhr.
Die Teilnehmer melden sich bitte vorab per E-Mail (MarcelvonOln-
hausen@googlemail.com) bis zum Mittwoch, den 19. Mai 2021 beim  
1. Vorsitzenden von Olnhausen an. Am Donnerstag, 20. Mai 2021 ab 20 
Uhr findet für die Teilnehmer ein Testlauf statt, damit am Versammlungs-
abend pünktlich gestartet  werden kann. Die Einladung wird dann am 
Abend der Versammlung per E-Mail versendet.
Tagesordnungspunkte: 1. Begrüßung, 2. Anwesenheitsliste, 3. Kassen-
bericht, 4. Termine 2021/2022, 5. Entlastungen, 6. Neuwahlen, 7. Sons-
tiges.
Anträge konnten bis spätestens 2 Wochen vor der Versammlung schrift-
lich beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden.
 Marcel von Olnhausen, 1. Vorsitzender
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Broschüre für Angehörige
von Menschen mit Demenz

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich 
über die Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg 

Tel. 0711 24 84 96-60
www.alzheimer-bw.de/infoservice


